Programm Leonardo da Vinci

MUSTERVERTRAG

Mindestklauseln

Wettbewerb für das Jahr 2006
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH 

Vereinbarung vom ...................

Die vorliegende Vereinbarung wird im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms Leonardo da Vinci (Beschluss 1999/382/EG vom 26.04.99 des Rates, ABl. L 99/146/EG vom 11.06.99) getroffen und regelt die Beziehungen zwischen:

........................................................................

mit Sitz in:......................................................

vertreten durch: ..............................................

nachstehend „der Projektträger“ genannt,

und/oder

.........................................................................

mit Sitz in: .......................................................

vertreten durch: ................................................

nachstehend „die entsendende Einrichtung“ genannt,

und/oder

...........................................................................

mit Sitz in: ........................................................

vertreten durch: ..................................................

nachstehend „die vermittelnde Einrichtung“ genannt,

und/oder

..........................................................................

mit Sitz in: .......................................................

vertreten durch: ...............................................

nachstehend „die aufnehmende Einrichtung“ genannt,

weiter auch „Partnerschaft“ genannt

und

.........................................................................

Vorname, Nachname, Wohnsitz, Personalausweisnummer

nachstehend „der Begünstigte“ genannt.

Es wird vereinbart wie folgt:

Artikel 1: Vertragsgegenstand

Gemäß den Bestimmungen des Ratsbeschlusses 1999/382/EG vom 26. April 1999, Abl. L 99/146/EG vom 11.06.1999 über die Einführung der zweiten Phase des Programms Leonardo da Vinci verpflichten sich der „Projektträger“, „die entsendende Einrichtung“, „die vermittelnde Einrichtung“, „die aufnehmende Einrichtung“ und der "Endbegünstigte" zur Durchführung des Austauschprogramms. Die Maßnahme fällt in den Rahmen der zwischen dem Projektträger und der Nationalen Agentur Leonardo da Vinci unterzeichneten Vereinbarung Nr. .............................. für das Austauschprogramm mit der Bezeichnung ................................ .

Die vorliegende Vereinbarung regelt die Beziehungen zwischen den Parteien sowie ihre jeweiligen Rechte und Pflichten hinsichtlich ihrer Beteiligung an dem oben bezeichneten Austauschprogramm. Beide Parteien erklären, dass sie die Vereinbarung gelesen und genehmigt haben.

Die Durchführung des Austauschprogramms ist in der zwischen der Nationalen Agentur Leonardo da Vinci und dem Projektträger unterzeichneten Vereinbarung im Einzelnen geregelt. 

Artikel 2: Laufzeit

Die Austauschmaßnahme(n) beginnt am ........../........../.......... und endet am ............/............/........ . Die Laufzeit beträgt ........... Wochen. Die vorliegende Vereinbarung gilt für den oben genannten Zeitraum.

Artikel 3: Pflichten der Projektpartner

Artikel 3.1: Pflichten des Projektträgers und der entsendenden Einrichtung

Der Projektträger und die entsendende Einrichtung verpflichten sich:

· sämtliche Informationen zur Sicherstellung der Förderfähigkeit der Teilnehmer sowie der Praktikumbedingungen der Austauschmaßnahme im Rahmen des Programms Leonardo da Vinci zusammenzutragen;

· im Einklang mit den Bestimmungen der zwischen der Nationalen Agentur Leonardo da Vinci und dem Projektträger geschlossenen Vereinbarung die Maßnahmen zu ergreifen, die im Hinblick auf die Vorbereitung, die Durchführung und den ordnungsgemäßen Ablauf der hiermit vereinbarten Austauschmaßnahme notwendig sind;

· die Anerkennung der im Laufe des Austauschprojekts erworbenen Kompetenzen in Zusammenarbeit mit der aufnehmenden Einrichtung auf der Grundlage der gemeinsam festgelegten Kriterien sicherzustellen;

· sicherzustellen, dass sämtliche Vorkehrungsmaßnahmen getroffen werden, damit der Begünstigte während der Durchführung des Austauschprojekts im Rahmen des vorliegenden Vertrages den entsprechenden sozialen Schutz erhält;

· sicherzustellen, dass alle Maßnahmen getroffen wurden, damit der Begünstigte über eine private Unfallversicherung (einschließlich Unterstützung) und eine private Haftpflichtversicherung verfügt, und diese Versicherung gegebenenfalls während der Durchführung des Austauschprojekts im Rahmen dieser Vereinbarung zu finanzieren; 

· dem Begünstigten bei der Erfüllung der für die Zulassung und den Aufenthalt im Gastland erforderlichen administrativen Formalitäten behilflich zu sein.

Artikel 3.2: Pflichten der vermittelnden Einrichtung (insofern vorhanden) 

Insofern sich der Antragsteller und/oder die entsendende Einrichtung an eine vermittelnde Einrichtung wenden, verpflichtet sich diese zur Erbringung der vorgesehenen Leistungen (Kontaktherstellung mit den Unternehmen, Aufenthaltsorganisation: Unterkunft und/oder Verpflegung) unter strengster Einhaltung der Projektziele und des Projektprogramms sowie des Programms Leonardo da Vinci im Allgemeinen. Besondere Sorgfalt ist bei der Wahl der aufnehmenden Unternehmen und deren Unterrichtung geboten, damit die Ziele des Austausches entsprechend erreicht wird. 
Artikel 3.3: Pflichten der aufnehmenden Einrichtung

Die aufnehmende Einrichtung verpflichtet sich:

· die notwendigen Maßnahmen im Hinblick auf die Vorbereitung, die Durchführung und den ordnungsgemäßen Ablauf der vereinbarten Austauschmaßnahme zu ergreifen; dabei handelt sie im Einklang mit den Modalitäten und Zielen des Austauschprogramms, die in der zwischen der Nationalen Agentur Leonardo da Vinci und dem Projektträger geschlossenen Vereinbarung niedergelegt sind;

· dem Begünstigten soweit als möglich eine logistische Unterstützung zu gewähren;

· erforderlichenfalls mit dem Verantwortlichen für die Begleitung der Austauschmaßnahme der entsendenden Einrichtung zusammenzuarbeiten;

· sicherzustellen, dass der Begünstigte auf jeden Fall gegen alle Unfallrisiken versichert ist, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Vereinbarung bestehen.

Artikel 3.4: Pflichten des Begünstigten

Der Endbegünstigte verpflichtet sich:

· die Ordnung der aufnehmenden Einrichtung, ihre Arbeitszeiten, ihre geltenden Vorschriften und die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die Schweigepflicht zu beachten. Falls er gegen die oben genannten Regeln verstößt, behält sich der Verantwortliche der aufnehmenden Einrichtung das Recht vor, das Praktikum zu beenden, nachdem er die einzelnen Vertragsparteien zuvor durch ein Einschreiben mit Rückschein entsprechend unterrichtet hat;

· den Projektträger vorab und so schnell wie möglich zu verständigen, falls er vor Beginn des Austausches von der Maßnahme zurücktritt oder falls deren Dauer durch eigenes Verschulden oder durch Verschulden der entsendenden oder der aufnehmenden Einrichtung verkürzt wird.

Des weiteren gibt der Begünstigte hiermit sein Einverständnis für die Verarbeitung seiner Personendaten durch den Projektträger, die Nationale Agentur und die Europäische Kommission sowie andere von ihnen beauftragte Einrichtungen zu statistischen und Beurteilungszwecken.
Artikel 4: Programm
Eine detaillierte Beschreibung des für den Begünstigten geltenden und vereinbarten Programms ist im Anhang Nr. ....... beigefügt.

Artikel 5: Finanzierung

Die Partnerschaft verpflichtet sich, die Mobilitätskosten im Einklang mit den von der Nationalen Agentur Leonardo da Vinci festgelegten Finanzierungsregeln für die vereinbarte Austauschmaßnahme zu finanzieren.

Artikel 6: Leonardo-da-Vinci-Finanzzuschuss

Im Rahmen von Leonardo da Vinci erhält der Begünstigte für die vereinbarte Austauschmaßnahme einen finanziellen Beitrag von insgesamt: .................. €. Dieser Betrag gliedert sich auf in: 

................... € für die Reisekosten;

 ................... € für die Aufenthaltskosten;

 ................... € für die Kosten der Versicherung.

Gegebenenfalls wird darüber hinaus ein zusätzlicher Leonardo-da-Vinci-Finanzzuschuss in Höhe von insgesamt .................... € zur Finanzierung der im Folgenden beschriebenen speziellen Hilfe ..................... [Art der Hilfe nennen] in Verbindung mit folgender Behinderung ....................... [Art der Behinderung nennen] vereinbart.
Ist die tatsächliche Dauer der Austauschmaßnahme kürzer als in Artikel 2 festgelegt, so kann der Projektträger die Rückerstattung des gesamten Leonardo-da-Vinci-Finanzzuschusses verlangen.

Artikel 7: Zahlungen

Der Projektträger verpflichtet sich, dem Begünstigten den Leonardo-da-Vinci-Finanzzuschuss für die vereinbarte Austauschmaßnahme in Höhe von ………. gemäß den folgenden Modalitäten zu zahlen:

· Transfer des gesamten Leonardo-da-Vinci-Finanzzuschusses für Reisekosten vor Praktikumsbeginn;

· Transfer des gesamten Leonardo-da-Vinci-Finanzzuschusses für Versicherungskosten vor Praktikumsbeginn;

· Transfer eines Mindestanteils in Höhe von ...........€ des Leonardo-da-Vinci-Finanzzuschusses für Aufenthaltskosten vor Praktikumsbeginn. Der Transfer des Restbetrags erfolgt gemäß folgender Staffelung: ..................................

Unabhängig von dieser Staffelung verpflichtet sich der Projektträger, dem Begünstigten den Restbetrag des Leonardo-da-Vinci-Finanzzuschusses für die Aufenthaltskosten nach Vorlage sämtlicher praktikumsrelevanter Unterlagen (Belege und Bericht) durch den Begünstigten zu zahlen. 

Unter der Annahme, dass einige Ausgaben (Reise-, Versicherungs-, Übernachtungs-, Verpflegungskosten,...) direkt von der entsendenden und/oder der aufnehmenden Einrichtung (bzw. gegebenenfalls von der vermittelnden Einrichtung) übernommen werden, ist es ratsam, 

· diese Ausgaben in einem zusätzlichen Abschnitt zu erläutern und den Betrag anzugeben,

· den dem Empfänger unmittelbar zu überweisenden Restbetrag sowie die Überweisungsmodalitäten anzugeben.

Artikel 8: Sonstige Finanzierungsquellen

Im Rahmen von Leonardo da Vinci erhält der Begünstigte für die vereinbarte Austauschmaßnahme andere finanzielle Mittel (Eigenmittel, andere Gemeinschaftsprogramme, sonstige) in Höhe von insgesamt: .................. €. Dieser Betrag gliedert sich auf in:

................... € für die Reisekosten;

................... € für die Aufenthaltskosten;

................... € für die Kosten der Versicherung.

Artikel 9: Bankkonto

Der Leonardo-da-Vinci-Finanzzuschuss wird auf das Bankkonto überwiesen, das der Begünstigte wie folgt angibt: ......................................................... .

Artikel 10: Berichte

Innerhalb eines Monats (4 Wochen) nach dem Ende der Vermittlung, beantwortet die/der Begünstigte den „on-line“ Fragebogen (Praktikumbericht). Zu diesem Zweck erhält sie/er einen „login“ und ein Passwort. Sie/er druckt den Bericht aus, unterschreibt ihn und schickt ihn der entsendenden Einrichtung zusammen mit den geforderten Belegen, wie z.B. die Originale der Fahrausweise sowie die Originalbelege etwaiger Versicherungen, von denen im Art. 6 und 8 die Rede ist, zu.

Werden die Berichte und Quittungen nicht in der vorgeschriebenen Form bzw. nicht fristgemäß vorgelegt, behält sich der Projektträger das Recht vor, von dem Begünstigten eine Verzugsstrafe in Höhe von ..... zu verlangen.

Artikel 11: Begleitung und Kontrolle

Der Begünstigte, die aufnehmende und die entsendende Einrichtung (sowie ggf. die vermittelnde Einrichtung) übermitteln dem Projektträger unverzüglich sämtliche Informationen, die dieser in Bezug auf die Durchführung der vereinbarten Austauschmaßnahme möglicherweise von ihnen verlangen wird.

Im Einklang mit den Bestimmungen der zwischen der Nationalen Agentur Leonardo da Vinci und dem Projektträger unterzeichneten Vereinbarung müssen der Begünstigte, die aufnehmende und die entsendende Einrichtung (sowie ggf. die vermittelnde Einrichtung) dem Projektträger sämtliche Unterlagen, anhand derer die laufende oder erfolgte Durchführung des Austauschprojekts nachprüfbar ist, vorlegen können.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, dem Personal der Nationalen Agentur, der Europäischen Kommission und des Rechnungshofes der Europäischen Gemeinschaften sowie den von ihnen beauftragten Personen angemessenen Zugang zu den Standorten oder Räumlichkeiten, in denen das Projekt durchgeführt wird, sowie zu allen Unterlagen über die technische und finanzielle Durchführung des Projekts zu gewähren. Für den Zugang der von der Nationalen Agentur, der Europäischen Kommission oder dem Rechnungshof der Europäischen Gemeinschaften beauftragten Personen kann zwischen der Nationalen Agentur, der Europäischen Kommission oder dem Rechnungshof der Europäischen Gemeinschaften einerseits sowie den Vertragsparteien andererseits Vertraulichkeit mit den entsprechend festzulegenden Modalitäten vereinbart werden.

Artikel 12: Haftung

Jede Vertragspartei entlässt die andere Vertragspartei aus jeglicher Haftpflicht für Schäden, die ihr selbst oder ihrem Personal bei der Erfüllung der vorliegenden Vereinbarung entstehen, sofern diese Schäden nicht durch schweres Verschulden oder vorsätzliches Handeln der anderen Vertragspartei oder deren Personal verursacht wurden.

Der Projektträger stellt die Nationale Agentur Leonardo da Vinci, die Europäische Kommission und ihr Personal von Schadensersatzansprüchen Dritter einschließlich des am Projekt beteiligten Personals frei, die im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Vereinbarung entstehen, sofern diese Schäden nicht durch schweres Verschulden oder vorsätzliches Handeln der Nationalen Agentur Leonardo da Vinci, der Europäischen Kommission beziehungsweise ihres Personals verursacht wurden.

Artikel 13: Kündigung der Vereinbarung

Die Vertragsparteien können diese Vereinbarung bei Nichterfüllung einer der vertraglichen Verpflichtungen unabhängig von den Folgen kündigen, die sich aus den für diese Vereinbarung geltenden rechtlichen Bestimmungen ergeben; der Projektträger kann diese Vereinbarung also von Rechts wegen ohne Einhaltung weiterer gerichtlicher Formalitäten kündigen oder auflösen, nachdem er die Vertragsparteien per Einschreiben in Verzug gesetzt hat und dieser Aufforderung nicht binnen einem Monat nachgekommen wurde.

Der Projektträger muss die Nationale Agentur Leonardo da Vinci unter Angabe aller zweckdienlichen Informationen unverzüglich über alle Vorfälle unterrichten, die die Erfüllung der vorliegenden Vereinbarung beeinträchtigen können. 

Artikel 14: Geltendes Recht und Gerichtsstand

Sämtliche aus dieser Vereinbarung resultierenden Streitigkeiten werden durch das für den Sitz des Projektträgers zuständige Gericht entschieden. Auf Sachen, die mit dieser Vereinbarung nicht geregelt sind, sind die entsprechenden Vorschriften polnischen Rechts anzuwenden.

Artikel 15: Vertragliche Änderungen und Zusätze

Änderungen dieser Vereinbarung sind in einer schriftlichen Zusatzvereinbarung niederzulegen, die für jede der Parteien durch die Unterzeichner dieser Vereinbarung zu unterzeichnen ist.

Anhang: Programm
Als Bestandteil dieser Vereinbarung ist in ihrem Anhang Nr. 1 das Programm beigefügt.

Erstellt in .......facher Ausfertigung.

Für den Projektträger,
Name, Funktion

Unterschrift

Firmenstempel

Für die entsendende Einrichtung,
Name, Funktion

Unterschrift

Firmenstempel

Für die vermittelnde Einrichtung
Name, Funktion

Unterschrift

Firmenstempel

Für die aufnehmende Einrichtung,
Name, Funktion

Unterschrift

Firmenstempel

Der Begünstigte,
Name

Unterschrift

Anhang: Austauschprogramm
1. Ziele des Austauschprogramms

2. Ausführliche Programmbeschreibung

3. Begleitungsmodalitäten

� Der Projektträger ist befugt, die einzelnen Regelungen dieses Vertrages unter Wahrung der im Vertrag bestimmten Bedingungen zwischen dem Projektträger und der Nationalen Agentur des Programms zu erweitern. Der vorliegende Mustervertrag beinhaltet optionale Regelungen (mit kursiver Schrift hervorgehoben), die der Projektträger im Bedarfsfall benutzen kann.
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